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Bericht

tiber die
Verschuldung des Grundbesitzes

und deren Ursachen.

Genane statistische Nachweise iiber den Stand und die
Bewegung der sogenannten Bodenverschuldung finden sich fiir
den Kanton Bern nicht vor. Von einer beziiglichen Ermittlung
an Hand der Grundbiicher musste Umgang genommen werden,
weil '

1. eine Ausscheidung der grundpfandlichen Schulden fiir
Grund- und Geb#dudebesitz nicht moglich wire;

2. bekanntlich viel getilgte Schuldquoten in den Grund-
biichern nicht geléscht sind;

3. es vorkommt, dass eingetragene Pfandrechte keine be-
stimmte Schuld repréisentieren, wie z. B. bei Kredit- und Schadlos-
briefen; :

4. die aufzuwendende Miihe, Arbeit und Kosten in keinem
Verhiiltnis zn dem praktischen Erfolg stiinden ;

5. selbst durch Vornahme der vorgenannten Ermittlung die
thatsichliche Verschuldung des Bauernstandes (also auch die
laufenden, nicht grundpfindlich versicherten Schulden), wie die
gesamten Aktiven gleichwohl nicht zur Darstellung kédmen.

Dagegen bieten die steuerstatistischen Nachweise einige
Anhaltspunkte zur Beurteilung der grundpfiindlichen Verschuld-
ung im Kanton Bern, wenigstens lassen die beziiglichen Angaben
unter gewissen Vorbehalten fiir das Gebiet des alten Kantons

eine Vergleichung in ortlicher und zeitlicher Hinsicht zu.
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Eine genaue Ermittlung des Schuldenstandes wire nur
dann moglich, wenn jeder Grundbesitzer iiber seine Vermogens-
verhiltnisse Buch und Rechnung fiilhren und die gewiinschten
Angaben nach einheitlichem Formular gewissenhaft liefern
wiirde. Da dies jedoch von der grossen Mehrzahl unserer
biuerlichen Grundbesitzer zur Zeit nicht zu erwarten ist, so hat
sich das kantonale statistische Bureau vorldufig darauf be-
schrinkt, derartige Einzelnachweise mit Hilfe der land-
wirtschaftlichen Vereine, so viel iiberhaupt erhiltlich, zu
sammeln und entsprechend zu verwerten.

‘Orientieren wir uns zunichst iiber den heutigen Stand der
Grundbesitzverschuldung, sowie den bisherigen Gang derselben
nach Mitgabe der Grundsteuerregister.

Laut Generaletat der Grundsteuerregister pro 1891 belduft
sich die Summe der grundpfindlich versicherten Schulden resp.
der 2bfache Betrag des Kapitalzinses und der Renten auf
Fr. 412,381,440; das rohe Grundsteuerkapital (Grundstiicke
aller Art und Gebiude) beziffert sich dagegen pro Ende 1891
auf Fr. 1,032,296,560; die grundpfindlichen Schulden wiirden
hienach bei 40°, des rohen Grundsteuerkapitals ausmachen.
In der Gesamtziffer der Grundpfandschulden sind indes nicht
inbegriffen, weil nach Gesetz nicht abzugsberechtigt, die lau-
fenden Obligationsschulden (nicht grundsiitzlich versicherte), die
grundpfindlichen Schulden, welche von Dritten verzinst und
bezahlt werden, die Schulden gegen Gliubiger, welche nicht
im alten Kantonsteil angesessen sind; letztere Bestimmung
findet zwar nicht mehr grundpfindliche Anwendung, da ein
grosser Teil der in diese Kategorie fallenden Grundpfand-
schulden durch bundesgerichtliche Entscheide abzugsberechtigt:
wurden. Ebenso sind in der angegebenen Grundsteuerkapital-
summe nicht inbegriffen die sdmtlichen steuerfreien Objekte,
wie die offentlichen Gebiiude und Liegenschaften des Staates,
die verschiedenen Anstaltsgebiude, die Liegenschaften und
Anstalten des Bundes, die Eisenbahnen und Bahnhife, das
Grundeigentum im Totalwert von Fr. 100; in dem Gebiiude-
kapital sind ferner (zwar nur teilweise) nicht inbegriffen, weil
verordnungsgemiss steuerfrei, die landwirtschaftlichen Gebiiude
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bis zur Hilfte des Schatzungswertes, sowie die kleinen Gebiude
(Scheuerlein) deren Wert Fr. 100 nicht iibersteigt.

Von der Summe des rohen Grundsteuerkapitals machen
die Gebiude und Hausplitze 45 °/, aus, die Aecker, Wiesen
und Giérten 40 °/,, die Waldungen 11,7 °,, die Weiden und
Alpen 2,7 %/, und die Reben 0,6 °/,.

Gegeniiber der Verschuldungsziffer von 40 °/, konnte nun
freilich geltend gemacht werden, es reprisentiere dieselbe bei
weitem nicht die gesamte oder wirkliche Verschuldung der
Landwirtschaft, weil eben die laufenden Obligationsschulden
nicht inbegriffen seien; dieser Einwendung gegeniiber ist aber
entgegenzuhalten, dass in dem rohen Grundsteuerkapital —
abgesehen von dem steuerbefreiten Gebdudekapital der lind-
lichen Besitzungen — auch die Sparanlagen und Guthaben der
Grundbesitzer nicht eingerechnet sind; dieselben diirften den.
Ergebnissen der Sparkassenstatistik nach zn schliessen, einen
Aktivposten von beildufig hundert Millionen Franken darstellen ;
sodann miisste auch der Wert des Betriebskapitals, insbesondere
des Viehstandes in die Bilanz eingesetzt werden. Den Wert
des- gesamten Viehstandes haben wir anlisslich der letzten
Viehzihlung von 1886 auf nahezu hundert Millionen Franken
berechnet. Obschon eine ziffernmiissige Feststellung der lau-
fenden nicht grundpfiindlichen Schulden einerseits und des be-
weglichen Kapitals der Landwirte und Grundbesitzer anderer-
seits fehlt, so kann doch mit ziemlicher Bestimmtheit angenommen
werden, dass die Verschuldung des landwirtschaftlichen Grund-
besitzes im Kanton Bern zur Zeit eher unter, als iiber 40 °/,
des Grundwerts stehe; denn der hier inbegriffene stiddtische
Grundbesitz samt den industriellen Gebiuden aller Art muss
verhiiltnismiissiz wesentlich stirker mit Hypotheken belastet
sein, als der lindliche Grundbesitz. Wie es sich nun mit der
hypothekarischen Verschuldung anderer Linder und Kantone
verhilt, ist mangels an vergleichbaren statistischen Angaben
leider nicht nachweishar. Nach agrarstatistischen Enquéten
der letzten Jahrzehnte soll die Hypothekerlast in Frankreich
nur 14,37 °/, betragen, in Italien ebenfalls nur bei 14 °/, be-
tragen, in Oesterreich dagegen 40°/, und in Deutschland,
~d. h. in einzelnen Gegenden Siiddeutschlands und Westpreus-
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sens bis 60 resp. 50—709,. ‘Bei diesen Versehuldungsziffern
ist — abgesehen von deren verschiedenen Grundlage —
nicht ausser Acht zu lassen die Verteilung des Grundbesitzes,
das Grundeigentumsverhiltnis nach der Grosse und der Be-
wirtschaftungsweise iiberhaupt; so wird z. B. in L#ndern, wo
der grosse Grundbesitz vorherrscht, die Verschuldung des land-
wirtschaftlichen Grundeigentums verhéltnismissig viel geringer
sein, als in Lindern mit vorwiegendem Kleinbesitz, wo der
Grundbesitzer zugleich Wirtschafter ist und fiir seine Betriebs-
zwecke den Kredit in Anspruch nehmen muss. Das Ergebnis
einer volkswirtschaftlichen Enquéte in Baselland weist fiir diesen
Kanton eine Hypothekarschuld auf von 60!/, Millionen Franken
oder 42,6 °/, der Aktiven; das Privatgrundeigentum allein weist
eine solche von 494 °, auf. Wenn wir nunmehr in Betracht
ziehen, dass ein namhafter Teil der Grundpfandschulden nicht
eigentlich aus -einer dringenden Notwendigkeit entstanden, also
ihrem Zwecke nach nicht zwingender, sondern mehr spekulativer
Natur sind, so erscheint die Verschuldungsziffer des alten
Kantons Bern mit 40 °/, zur Zeit kaum so bedenklich, wie
dies auf den ersten Blick erscheinen mag. Bedenklicher jedoch
erscheint die starke Zunahme der grundpfindlichen Schulden
seit 30—40 Jahren hesonders in der Voraussicht, dass sich die
Verschuldung zukiinftig in derselben Progression mehren wiirde,
wie dies nachweisbar in den letzten 35 Jahren der Fall war
(vergl. die Tabelle iiber Grundsteuerkapitalverhiltnisse von
1856—1891). Stellen wir den Vergleich hier auf die Mitte jeden
Jahrzehnts von 1850—1890 ab, so ergibt sich folgendes Zu-
nahmeverhiltnis :

Jahr.  Rohes Gr11ndste11é1'kapital. Grundpfandschulden. °/o>

Fr. - Fr.
1856 606,387,193 _ 181,142,240 29,9
1866 737,600,442 237,366,293 32,2
1876 949,388,470 344,982,390 36,4
1886 1,004,013,640 411,466,430 41,1
1886 )
gegen | 4 397626447 4 230,324,190 o

1856
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Demnach hiitte sich das rohe Grundsteuerkapital von 1856
bis 1886, also in 30 Jahren um 65,7 %/, die grundpfindlichen’
Schulden dagegen um 127 /, direkt vermehrt. Mit dieser be-
deutenden Schuldenvermehrung mag nun allerdings eine ebenfalls
bedeutende Wertvermehrung an Betriebskapital der Landwirt-
schaft einhergelaufen sein; zwar sollen Meliorationen und
Gebdudeverbesserungen von Belang nach gesetzlicher Vorsehrift
bei der jihrlichen Revision der Steuerregister beriicksichtigt
worden und mithin in der Vermehrung des Grundwertes bereits
inbegriffen sein. Dagegen diirfte hauptsichlich der Wert des
vermehrten Viehstandes in Betracht fallen; derselbe ist auf
ca. 20—30 Millionen zu veranschlagen — immerhin ein geringer
Bruchteil der gesamten Grundpfandschuld bezw. deren Zu-
nahme von 230,3 Millionen Franken.

Die relativ doppelt so starke Zunahme der grundpfind-
lichen Schulden gegeniiber derjenigen des Grundsteuerkapital-
werts findet ihre Erklirung einigermassen in dem Umstande,
dass das Gebiindekapital resp. der. stidtische und industrielle
Grundbesitz eben in viel stirkerem Masse mit Hypotheken
belastet wurde, als der lindliche Grundhesitz. Die bedeutende
Vermehrung des Grundsteuerkapitals von 1866 bis 1876 fillt
nimlich zum grossten Teile auf das Gebdudekapital (ca. 156 Mil-
lionen), woraus sich schliessen lisst, dass die Schuldenzunahme
in dieser Periode ebenfalls zum grissten Teile auf Neubauten
fallt. Wie sich indes das Zunahmeverhiiltnis zwischen land-
wirtschaftlichem und iibrigem Grundbesitz stellt, konnte bis jetzt
nicht nachgewiesen werden. Hinsichtlich der Schuldenbewegung
ist zu bemerken, dass dieselbe im verflossenen Jahrzehnt, dem
Grundsteueretat nach zu schliessen, eine bedeutende Schwankung
erfahren hat, so nimlich, dass vom Jahr 1883 hinweg die
Schulden von 419,7 Millionen — dem héchsten Schuldenstande
dieses Jahrhunderts — Jahr fiir Jahr zuriickgingen bis auf
392,4 Millionen im Jahr 1887, von welchem Zeitpunkt an die
Summe der Grundpfandschulden wieder zunahm und 412,
Millionen auf Ende 1891 betrug. Dieser Riickgang in der
Schuldenbewegung diirfte jedoch nur ein scheinbarer gewesen
sein, indem die Schuldsummen des Grundsteuerregisters, wie
im Eingange bemerkt, nicht die wirklichen Betrige der grund-
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pfandlich versicherten Schulden, sondern den 25fachen Betrag
der Schuldzinse repriisentieren; da nun bekanntlich im letzten
Jahrzehnt ein Sinken des Zinsfusses infolge Geldabondanz ein-
getreten war, so musste - die kapitalisierte Schuldensumme
geringer werden, als dies bei dem friihern hohern Zinsfuss der
Fall war. Die Grundpfandschulden wurden indessen durch
diesen Ausfall effektiv nicht vermindert; denn was der Gliubiger
bezw. der Kapitalist weniger an Kapitalsteuer zu bezahlen
hatte, fiel zu Lasten des Schuldners bezw. des Grundbesitzers,
der um so mehr an Grundsteuer entrichten musste: die Schwank-
ung der Verschuldungsziffer des letzten Jahrzehnis bedeutet also
nur eine scheinbare, hauptsichlich durch das Sinken des Zins-
fusses weranlasste Schuldenverminderung im Grundsteuer-Etat.
Wir haben hievor angedeutet, dass die von Mitte der bOger
Jahre hinweg stattgefundene Schuldenvermehrung zu einem
wesentlichen Teile den Neubauten, d. h. der stirkern hypothe-
karischen Belastung des Gebidudebesitzes zuzuschreiben sei.
Freilich kann auch fiir den landwirtschaftlichen Grundbesitz
eine zunehmende Verschuldung nicht in Abrede gestellt werden;
es fragt sich dabei nar, ob und inwiefern die Ursachen der-
selben zwingender Natur gewesen, also gleichsam einer absoluten
Notwendigkeit, resp. einer Notlage entsprungen seien oder
nicht. Dies fiihrt uns zur Erorterung der

Ursachen der bisherigen Verschuldung des landwirtschaft-
lichen Grundbesitzes im Allgemeinen.

Was zuniichst die Entstehung der grundpfindlichen Schulden
anbetrifft, so diirfte ein namhafter Teil derselben direkt oder
indirekt noch aus der Zeit der Liquidation der Zehnten und
Bodenzinse herriihren. Wenn wir annehmen, dass die gesamte
Grundpfandschuld um Mitte der 40ger Jahre etwa den vierten
Teil der gegenwirtigen, also beiliufig 100 Millionen betrug,
so mochte davon wenigstens ein Dritteil auf die durch
die Ablosung der Feudallasten in der ersten Hilfte dieses
Jahrhunderts entstandene Schuldenlast fallen. Ein anderer
namhafter Betrag der grundpfindlichen Schulden diirfte von
Erbteilungen, bezw. Erbauskiiufen von Kaufrestanzen tiberhaupt



herriihren. Den Hauptanteil der Grundbesitzschulden aber
bilden unstreitig die freiwilligen Verpfindungen, resp. die Mo-
bilisierung des Grundwerts in Kapital im Wege des Hypothekar-
kredits. Diese Art der Verschuldung ist nun an und fiir sich
noch keine bedenkliche, sofern die aufgenommenen Kapitalien
wirklich zu produktiven Zwecken verwendet wurden; ebenso
verhilt es sich mit den aus Kaufrestanzen entstandenen
Schulden, vorausgesetzt, dass die Liegenschaften nicht zu un-
verhiiltnismissig hohen Preisen erworben wurden. Eine schlim-
mere Bewandtnis hat es indes mit derjenigen Verschuldung,
welche infolge verschiedener ungiinstiger Umstinde, wie miss-
liche Zeitverhéltnisse, auslindische Konkurrenz, Missernten
und daherige Unrentabilitiit, schlechter Betrieb, Unwirtschaft-
lichkeit und personliche Unfihigkeit, Mangel an Betriebskapital,
zu teurer Ankauf, zu teure Bauten, zu kleiner Besitz und
zunehmende Lebensbediirfnisse im Familienhaushalt u. s. w.
entstund; denn eine konomische Besserstellung und Erholung
ist, wenn iiberhaupt moglich, fiir die Betreffenden meist sehr
schwer und die Zwangsverdusserung ist in sehr vielen Fillen
der einzige Ausweg. Unter den oben angedeuteten Ursachen
der Verschuldung leidet insbesondere der Kleinbauer, daher
der stereotyp gewordene Name ,Schuldenbiuerlein.“ Allein es
wiire ein grosser Fehler, bei der Beurteilung der Grundpfand-
schulden und deren Entstehungsursachen nur diese mehr se-
kundiiren Erscheinungen, mit andern Worten die dem Wechsel
des Zufalls im Einzelnen unterworfenen Momente ins Auge zu
fassen : Die Grundursache der heutigen Grundbesitzverschuldung
liegt in historischen Vorgingen; denn auf ungiinstige Zeit-
verhiiltnisse konnen auch wieder giinstige folgeh, auf schlechte
Erntejahre gute, vereinzelte Missgriffe lassen sich auch wieder
gut machen. Was aber durch politische und wirtsehaftliche
Vorgiinge im Laufe der Zeit zur allgemeinen Ursache geworden,
dagegen lisst sich nicht so leicht ankimpfen, nimlich gegen
die immer giinstiger gewordene Gelegenheit zur Verschuldung
des Grundbesitzes. Die angedeuteten Vorgiinge sind, kurz gesagt,
folgende: An Stelle der Feudalherrschaft ist die Kapitalherrschaft
getreten, an Stelle des Lehensystems, das Kreditsystem, an Statt
der Lehenpflicht (Grundlasten) die Zinspflicht fiir Schuldkapital
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nebst Grundsteuern. Bei Vergleichung der Tributverhiiltnisse von
einst und jetzt finden wir beildufig noch zwei Momente, welche
zu Ungunsten der jetzigen Verhiiltnisse sprechen, nimlich
erstens erfiillte der ehemalige Lehenherr Pflichten, welche der
heutige Zinsherr oder Kapitalist gegeniiber dem Schuldner
nicht kennt; zweitens richteten sich die damaligen Reallasten
nach dem jeweiligen Ernte-Ertrage, wihrend die heutigen
Schuldzinse nebst Grundsteuern ohne Riicksicht auf den Ernte-
ausfall geleistet werden miissen. Mit der ginzlichen Ablosung
der Reallasten im Kanton Bern (Verfassung von 1846) wurde
zugleich eine Hypothekar- und Schuldentilgungskasse gegriindet;
allein statt der Schuldentilyung leistete dieses Institut wie
iibrigens auch die vielen andern in den letzten 50 Jahren ent-
standenen Kreditinstitute der Schuldenvermehrung Vorschub.
Damit soll freilich nicht gesagt sein, dass das genannte Institut
micht einem dringenden Zeitbediirfnis entsprochen und auch
nicht zur Hebung der okonomischen Lage des Bauernstandes
beigetragen habe. Gewiss; denn gerade dem Kreditsystem
diirfte noch eine gewichtige Rolle in der fernern Kulturmission
zufallen, vorausgesetzt, dass dasselbe den jeweiligen Zeitver-
hiltnissen und Bediirfnissen entsprechend ausgebaut wird. Es
soll die bisherige Erfahrung gelehrt haben, dass es mit der
Errichtung von Kreditinstituten und mit der Erleichterung der
Geldaufnahmen allein nicht gethan ist; ebenso handelt es sich
weniger um die Formen des Kreditverkehrs, als namentlich
um die Grundsiitze desselben und deren Durchfiihrung.

~ Eine in der hievor beriihrten geschichtlichen Entwicklung
der Grundbesitzerverhiiltnisse liegende Ursache der Bodenver-
schuldung ist dem Umstande zuzuschreiben, dass der Grund
und Boden im Verkehr als eine Ware behandelt wird, deren
Wert dem zufilligen Wechsel unterworfen ist, zumal durch die
infolge daven eintretenden Schwankungen des Grundwerts
gerade fiir die verschuldeten Grundbesitzer nicht selten fatale
Verluste bezw. Einbussen entstehen. Nach der Ansicht kom-
petenter Nationalokonomen ist aber Grund und Boden seiner
Natur nach kein Kapital, weil derselbe sich dem Werte nach
nicht umsetze, sondern ein immerwihrender Rentenfonds
darstelle. Da nun aber der Grundwert, abgesehen von dem
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Einfluss der Markt- und Verkehrsverhiiltnisse, von den Schwank-
ungen des Zinsfusses und zwar in umgekehrtem- Verhiiltnis zu
demselben abhingig ist, so folgt daraus, dass diese zufilligen
Wertschwankungen der Liegenschaften fir den Grundbesitzer-
und Bauernstand stets gefahrdrohend sind und sich somit auch
als wesentliche Ursache der zunehmenden Verschuldung charak-
terisieren. Beildufig mag erwiihnt werden, dass dem Grund
und Boden im Mittelalter ein Kapital- oder Verkehrswert nicht
zukam, sondern es wurde derselbe nach seiner Naturalnutzung
gewertet. Erst mit der Einfihrung des romischen Pfandrechts
erhielt der Grund und Boden Kapitalcharakter und zwar durch
die kiindbare und ablosliche Hypothek. An Platz des Renten-
anspruchs trat die kiindbare Kapitalforderung; Grund und Boden
wuarde seinem Werte nach mobilisiert, seines urspriinglich
offentlichen Charakters beraubt und es entwickelte sich das
private Geld- und Zinsgeschift um Landbesitz. '
Der Verschuldung des Grundeigentums musste auch die
mit dem kapitalistischen Einfluss Hand <in Hand gehende Ten-
denz zur Erhhung der Grundsteuerschatzungen Vorschub leisten,
machten sich ja schon seit mehr als 10 Jahren vielfache Klagen
iiber zu hohe Schatzungen geltend. Statistischen Ermittlungen
und Vergleichungen zufolge ist der Verkaufswert der Grund-
stiicke namentlich im Jura und Seeland seit der letzten Grund-
steuerschatzung gesunken; in einigen Gegenden (Freibergen)
betrug der Durchschnittswert pro Jucharte Kulturland im Jahr
1887 kaum mehr die Hilfte des Durchschnitts der Grundsteuer-
schatzung vom Jahr 1876. Diesem Uebelstande wiire nun aller-
dings mittelst Herabsetzung der Grundsteuerschatzung - abzu-
helfen; allein dem stehen wiederum hauptsichlich zwei wichtige
Interessen entgegen, nimlich erstens das Geld- und Kreditin-
teresse resp. das Interesse des geldbediirftigen Bauern bezw.
des verschuldeten Grundbesitzers (weil ndmlich fiir die Hypo-
thekardarlehn die Grundsteuerschatzung massgebend ist) und
zweitens das fiskalische Interesse des Staats. Eine fernere
Ursache der Verschuldung, welche ebenfalls mit der geschicht-
lichen Entwicklung des Grundbesitzes, speziell mit dem Land-
wirtschaftsbetrieb im Zusammenhang steht, ist die, dass der
Bauer die Rohprodukte fiir seinen Bedarf an Kleidungsstoffen
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nicht mehr selbst verarbeitet, wodurch ihm statt des direkten
Verdienstes durch hansindustrielle Nebenbeschéiftigung - eine
regelmissig wiederkehrende und je nach dem Bestand der
Familie zunehmende Ausgabe in Bar entstanden ist. Rechnen
wir noch dazu die einer bessern Lebenshaltung entsprechenden,
vermehrten Lebensbediirfnisse, das Sinken des Geldwerts resp.
die Lebensverteuerung iiberhaupt, so ist es begreiflich, dass
ein grosser Teil der verschuldeten Kleinbauern ihr Auskommen
nicht mehr findet. Indessen glauben wir trotz der hervorge-
hobenen Schattenseiten und Ursachen der Schuldenzunahme
annehmen zu diirfen, dass der Nationalreichtum des Kantons
Bern nicht zuriickgegangen, sondern vielmehr wesentlich ver-
mehrt worden sei; es fragt sich nur, ob nicht eine ungesunde
Verschiebung bezw. Verteilung desselben zu Ungunsten einzelner
Bevilkerungsklassen und Landesteile stattgefunden habe. Der
Nachweis hiefiir miisste durch eine genaue Vermigens- und
Einkommensbilanz erbrachtwerden. In Ermanglung einer solchen
Statistik speziell den Bauernstand betreffend, wollen wir wenig-
stens nicht unterlassen, die in die Augen springenden Vorteile
und Lichtseiten ebenfalls zu beriihren, welche den wirtschaft-
lichen Errungenschaften und Fortschritten der Technik und der
Entwicklung des Verkehrs der Neuzeit zu verdanken sind.
Vorerst darf wohl nicht in Abrede gestellt werden, dass
die vielfachen Anregungen der Wissenschaft und der Praxis
im Betriebe der Landwirtschaft wirkliche Fortschritte gezeitigt
haben; es ist doch als sicher anzunehmen, dass die Bodenbe-
wirtschaftung sich im Laufe dieses Jahrhunderts rationeller
und intensiver entwickelt hat; denn es geht dies schon aus
der Thatsache hervor, dass der Kanton Bern nach der Vieh-
zéhlung von 1886 bereits einen doppelt so zahlreichen Vieh-
stand ndhrte, als im Jahr 1808. Diese Vermehrung des Vieh-
standes wurde nicht etwa allein durch riumliche Ausdehnung
des Wiesenbaues auf Kosten des Ackerbaues, sondern wesent-
lich infolge intensiverem Anbau und vermehrtem Futterertrag
ermbglicht. Der Kanton Bern ernihrt ferner zur Zeit auf dem-
selben Territorium 100,000 Menschen mehr, als im Jahr 1818
und die Lebenshaltung ist/uns_treitig eine viel bessere geworden.
Es ist auch in dieser Hinsicht nicht anzunehmen, dass andere
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Erwerbszweige nur, wie Industrie, Handwerk ete. einer so be-
deutend- zahlreicheren Bevilkerung die Existenz ermiglichte,
sondern auch die produktivere Landwirtschaft. Wie wire an
dieser Thatsache auch noch zu zweifeln, nachdem die sog.
Dreifelderwirtschaft mit Brache schon lingst ersetzt worden
ist durch die Fruchtwechselwirtschatt; nachdem bereits vor
100 Jahren die Vorteile eines rationellen Futterbaues erkannt
und inshesondere der Kleebau nebst der Stallfiitterung als
grosse Errungenschaft eingefiihrt wurde. Was hiitte ferner die
Lehre eines Albrecht Thaer, Begriinder der Agrikulturchemie
fiir eine Bewandtnis gehabt, wenn daraus nicht grosse Vorteile
fiir die rationelle Bodenbewirtschaftung erwachsen wiren.
Wozu hiitten denn die Maschinen (wie Pfliige) gedient, wenn
nicht ein rentabler Erfolg mit deren Anwendung verbunden
gewesen wire. Was hiitten auch die kostspieligen Entsumpf-
ungen und die Kulturverbesserungen aller Art fiir' einen Sinn
gehabt, wenn die Landwirtschaft dadurch nicht gewonnen hiitte.
Welchen Zweck endlich hiitten die vielen Subventionen aller
Art gehabt, welche von den Staatsbehirden zum Zwécke der
Forderung und Aufmunterung der Landwirtschaft in den letzten
Jahrzehnten verabfolgt wurden, wenn sie sich nicht als eine
fruchtbare Anlage erwiesen haben wiirden.

Unsere Annahme findet sich iibrigens bestiitigt durch das
Ergebnis einer zu Anfang der 70er Jahre von der Direktion
des Innern vorgenommenen Enquéte, worin die Frage vorkam:
,Dokumentiert sich die rationellere Bewirtschaftung in einem
hohern Ertrage der Landwirtschaft?“, welche Frage von den
Berichterstattern aus den verschiedenen Gegenden des Kantons
durchgehends bejaht wurde. Der bedeutende Aufschwung
unserer Viehzucht und Milchwirtschaft in den letzten Jahr-
zehnten spricht ebenfalls zur Gentige fir die Hebung der land-
wirtschaftlichen Ertragsfihigkeit. Und wie steht es mit der
Verschuldung des Grundbesitzes nach der Lichtseite hin
betrachtet? Bereits im Eingange haben wir bemerkt, dass die
hypothekarische Verschuldung nur insofern bedenklich sein
konnte, als die aufgenommenen Kapitalien nicht wieder pro-
duktiv . verwendet, sondern den Zwecken der Landwirtschaft
und des Grundbesitzes entfremdet wiirden. Dies wird jedoch
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nur ausnahmsweise der Fall sein; im allgemeinen aher diirfte
als sicher anzunehmen sein, dass das fliissig gewordene Kapital
zu produktiven Zwecken ‘der Landwirtschaft und des Grund-
besitzes direkt oder aber indirekt zu Erstellung von Bauten,
gewerblichen Anlagen etc., oder endlich auch als Sparanlage
verwendet wurde. Es diirfte daher auch fiir uns zntreffen,
was iiber die Hypothekenbewegung der letzten Zeit in der
neuesten siichsischen Grundeigentumsstatistik gesagt ist, nim-
lich dort heisst es, nachdem einleitend von einem fortschreitend
starken Zuwachs an Immobiliarwerten die Rede ist, was folgt:

nAndrerseits deuten zahlreiche Anzeichen darauf hin, dass
seit Jahren ebenfalls eine recht erhebliche Zunahme der mo-
bilen Kapitalien im Lande stattgefunden hat. Ja man wird
anzunehmen haben, dass die Mehrung des Volksvermigens in
unseren Tagen zuniichst auf dem letztern Wege sich vollzogen
und darnach erst die teilweise Umsetzung in immobiles Kapital
stattgefunden hat. Der fliissige Geldstand auf dem Kapital-
markte hat vermehrte wirksame Anregung zu intensiverer
Bodenkultur, zu Bodenmeliorationen gegeben, hat zu Begriindung
zahlreicher neuer gewerblicher Unternehmungen, wie zur Aus-
dehnung und Vervollkommnung bestehender gefuhlt hat die
Bauthiitigkeit in seltenem Umfange angeregt und ermoglicht.
Der sinkende Zinsfuss der Staats- und anderen Wertpapiere
gab an sich schon reichlichen Anlass zur Immobilisierung des
Kapitals. Die auf dem Kapitalmarkte in Wechselwirkung mit
dem reichlichen Geldangebot hochgehenden Wogen der Speku-
lation und deren vielfach erniichternde Nachwirkungen erhthten
bei vielen Kapitalisten wieder die Wertschiitzung des Immobi-
liarbesitzes und fiihrten auch -dem Hypothekenmarkte bedeu-
tende Kapitalsummen zu missigem Zinsfusse zu.“

Was nun spemell den Zinsfuss anbetrifft, so scheint alle
Aussicht vorhanden zu sein, dass derselbe in der niichsten Zeit
noch mehr sinken werde; ja wenn derselbe, wie von verschie-
denen Nationalokonomen versichert wird, in nichster Zukunft
fortwihrende Tendenz zum Sinken beibehalten und sogar bis
auf 17/, bis 1°, hinuntergehen wiirde, so wire dadurch die
Lage des bedringten Schuldenbauers allerdings bedeutend ge-
bessert resp. dessen Zinslast erleichtert, vorausgesetzt, dass
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die Vorteile der Zinserméssigung nicht durch Gegenwirkungen
andrer Art wieder ganz oder zum Teil aufgehoben wiirden.
Es ist ndmlich nicht zu vergessen, dass einem solchen Sinken
des Zinsfusses eine Steigerung der Liegenschaftwerte unaus-
bleiblich auf dem Fusse folgen miisste und zwar nicht nur
infolge einer ausserordentlich starken Nachfrage und Kauflust
fiir Grundeigentum sondern auch durch den gewaltigen Zudrang
der Kapitalien zur grundpfindlichen Anlage. Jedenfalls ist es
ratsam, von dieser Zinsermissigung nicht alles zu erwarten,
sondern eine bessere Lage des Landwirtschafts- und Grund-
besitzerstandes noch durch andere Mittel und Wege fiir die
Zukunft wo moglich sicher zu stellen. Es liegt hier nicht in
unserer Aufgabe, beziigliche Anregungen und Vorschlige zu
machen; doch sei nur angedeutet, dass eine zielbewusste Agrar-
politik und Agrargesetzgebung auf eidgenosischem und kanto-
nalem Boden sich fiir die Zukunft der Landwirtschaft als un-
umgiinglich notwendig erweisen diirfte, sei es auch nur den
genossenschaftlichen BestrebungenzuBetriebs-undVersicherungs-
zwecken die Wege zu bahnen, sei es, den Grundbesitz selbst
durch Reformen im Hypothekarrecht nnd im Kreditwesen den
Gefahren des kapitalistischen Einflusses auf die Dauer moglichst
zu entziehen, sei es endlich durch vermehrte Anstrengungen
zur Verbreitung landwirtschaftlicher Berufskenntnisse und zur
Hebung der Berufsthiitigkeit im Allgemeinen. Die heutige Land-
wirtschaft erfordert mehr als je tiichtige, intelligente Kriifte,
welche mit der Entwicklung der Zeitverhiiltnisse und deren
Anforderungen in Praxis und Theorie Schritt zu halten ver-
mogen. Die moderne Landwirtschaft erfordert mehr und mehr
einen handelsmissigen bezw. industriellen Betrieb und der
Bauer selbst braucht zwar nicht Sozialdemokrat zu werden,
wohl aber muss er richtig wirtschaften und tiberschlagen, d. h.
rechnen und werten lernen. Dieses letztere ruft landwirtschaft-
licher Buechfiihrung, welche hinwieder die beste Grundlage zur
genauen Beurteilung der Rentabilitit des Landwirtschaftsbe-
triebes liefern wiirde. Die Landwirtschaft kann auch bei guten
Erntejahren nicht rentieren, wenn der Besitz zu teuer erkauft,
zu hoch verschuldet, za sehr zerstiickelt resp. zu klein ist und
zu viele ernihren muss. Es wire daher bei Einfiihrung neuer



Industriezweige auf die hausindustrielle Nebenbeschiiftigung
der landwirtschaftlichen Bevilkerung namentlich solcher Ge-
genden Bedacht zu nehmen, wo die Landwirtschaft im Klein-
betrieb ohne hinléinglichen Nebenerwerb sich befindet.

Bern, den 22. Februar 1893.

Der Vorsteher des kant, statistischen Bureau:

- C, Miihlemann.

Anmerkung. Dieser Bericht samt Beilagen dient als Antwort auf die
beiden vom schweizerischen Landwirtschaftsdepartement im Auftrage des
h. Bundesrates unterm 5. Februar und 30. Mai 1892 an die Kantonsregier-
ungen erlassenen Kreisschreiben betreffend Vornahme einer Enquéte tiber
die landwirtschaftliche Bodenverschuldung — in Folgegebung der vom
Nationalrate unterm 16. Juni 1891 erheblich erklirten Motion Curti. — Eine
vom genannten Departement (20./21. April 1892) einberufene Konferenz
kantonaler Delegierter beschloss indes, es sei von einer umfassenden
statistischen Ermittlung der Bodenverschuldung ‘Umgang zu nehmen; da-
gegen sollen die Kantone iiber die Ursachen der Bodenverschuldung Bericht
erstatten, sowie iiberhaupt diejenigen Nachweise Dbeibringen, welche
ihnen ohne grosse Schwierigkeiten -und Kosten mdéglich seien. Der Re-
gierungsrat hatte das statistische Bureau bereits unterm 20. Februar 1892
mit der beziliglichen Berichterstattung beauftragt. Dasselbe glaubte, die
Angelegenheit nicht von sich aus nach der Schablone erledigen zu sollen,
sondern hielt eine Umfrage bei den néchstbeteiligten Kreisen (landwirt-
schaftlichen Vereinen, Kreditinstituten etc.) und stellte ein besonderes
Programm filir die Berichterstattung auf, welches von den Direktionen des
Innern und der Landwirtschaft genehmigt worden war. Das statistische
Bureau bietet nun im Vorliegenden dasjenige Orientierungsmaterial, welches
ihm unter dermaligen Umstinden zu beschaffen mdéglich war; teils um-
fasst dasselbe die Ergebnisse fritherer Vorstudien und Vorarbeiten des
Bureaus, teils vorhanden gewesene Nachweise, teils aber auch gesammelte
Angaben und Aeusserungen. aus verschiedenen Gégenden des Kantons.
Der Verfasser benutzt hiebei gerne den Anlass, allen denjenigen, welche
ihm mit Beitrdgen bereitwillig entgegengekommen sind, seinen verbind-
lichen Dank auszusprechen.

; Beilagen:
1. Uebersichtstabellen betr. Grundsteuerkapitalverhiltnisse.
2. Ergebnis einer Enquéte itber landwirtschaftliches Kredit-
- wesen.
3. Berichte aus landwirtschaftlichen Kreisen.
4. Lieferung II, Jahrgang 1890 der Mitteilungen des bernischen
statistischen Bureaus, enthaltend die Grundbesitz-Statistik
des Kantons Bern vom Jahr 1888,



	Bericht über die Verschuldung des Grundbesitzes und deren Ursacehn

